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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

In der Differenzbereinigung zum Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-
Fonds (NAF) folgte der Ständerat in der Herbstsession 2016 seiner Kommission,
eliminierte 8 von 10 Differenzen und hiess damit mehrheitlich die Haltung des
Nationalrates gut. Wie von der Kommission beantragt, hielt der Rat jedoch daran fest,
sich einen finanzpolitischen Spielraum zu erhalten und die Zweckbindung von 60% der
Mineralölsteuer mit der Formulierung "maximal" nicht starr einzuführen. Es sei
unüblich, einem Partikularinteresse mit einer Zweckbindung Vorrang über viele andere
Bereiche und Geschäfte zu geben und es sei nach der deutlichen Ablehnung der
Milchkuh-Initiative nicht im Sinne der Stimmbevölkerung, der Bundeskasse fix hohe
Ausgaben zu verursachen. Zudem gebe es eine solche Zweckbindung beim öffentlichen
Verkehr nicht. Gegen die Streichung des Wortes "maximal" kämpfte die Minderheit
Hösli (svp, GL) mit den Argumenten, die Planungssicherheit sei mit einer fixen
Zweckbindung grösser und der dem Volk in der Milchkuh-Abstimmung als Teil des NAF
versprochene Netzbeschluss sei nur mit einer absoluten Zweckbindung zu finanzieren.
Mit 24 zu 21 Stimmen obsiegte der Mehrheitsantrag relativ knapp.
Auch die zweite Differenz, bei der die KVF-SR Festhalten beantragt hatte, wurde vom
Rat aufrechterhalten: Ein Antrag Föhn (svp, SZ), in der Frage des Teuerungsausgleichs
auf den Nationalrat einzuschwenken, blieb mit 40 zu 4 Stimmen (keine Enthaltungen)
chancenlos. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.09.2016
NIKLAUS BIERI

Verkehrspolitik

Im November 2016 richtete der Bundesrat seine Botschaft zum Regionalen
Personenverkehr 2018-2021 und den zugehörigen Verpflichtungskredit an das
Parlament. Zum Einen sollte mit einer Änderung des Personenbeförderungsgesetzes
(PBG) der Zahlungsrahmen als Instrument der Abgeltung von Leistungen des regionalen
Personenverkehrs durch den Verpflichtungskredit ersetzt werden. Zum Anderen sollte
mit einem Bundesbeschluss ein Verpflichtungskredit von CHF 3'959,6 Mio. für die
Abgeltung von Leistungen des regionalen Personenverkehrs in den Jahren 2018 bis 2021
bewilligt werden. 
Als Erstrat nahm der Ständerat die Beratung des Geschäfts am 8. März 2017 auf. Die
Kommissionsmehrheit der KVF-SR empfahl dem Rat, auf das Geschäft einzutreten, die
Änderung des PBG anzunehmen und den Verpflichtungskredit um CHF 144 Mio. zu
erhöhen. Bundesrätin Leuthard rief mit ungewohnt starken Worten zur
finanzpolitischen Vernunft auf und kritisierte, dass diverse Unterstützerinnen und
Unterstützer der Kommissionsmehrheit im Rat ihre Interessenbindungen nicht
offengelegt hatten. Eine Minderheit Wicki (fdp, NW) wollte dem Verpflichtungskredit
gemäss Bundesrat zustimmen. Die kleine Kammer trat ohne Gegenantrag auf die
Vorlage ein und stimmte der Änderung des PBG einstimmig zu. Mit 26 zu 17 Stimmen
(keine Enthaltungen) folgte der Rat der Kommissionsmehrheit, erhöhte den
Verpflichtungskredit und strich einen Artikel, der eine gestaffelte Freigabe der Mittel
des Kredits vorsah. 
Der Nationalrat nahm die Debatte am 3. Mai 2017 auf. Die Mehrheit der KVF-NR
empfahl, auf die Vorlage einzutreten, der Änderung des Personenbeförderungsgesetzes
zuzustimmen und beim Verpflichtungskredit dem Beschluss des Ständerates zu folgen.
Eine Minderheit Giezendanner (svp, AG) verlangte Nichteintreten und eine Minderheit
Bühler wollte bezüglich der Höhe des Verpflichtungskredits dem Bundesrat folgen. Die
Finanzkommission äusserte sich ebenfalls zu diesem Geschäft: Eine
Kommissionsmehrheit empfahl, bezüglich des Verpflichtungskredits dem Bundesrat zu
folgen, eine Minderheit Hadorn (sp, SO) wollte hingegen dem Ständerat folgen. Mit 133
zu 44 Stimmen bei 7 Enthaltungen trat der Nationalrat auf die Vorlage ein. Die
Gesetzesänderung wurde mit 141 zu 40 Stimmen bei 9 Enthaltungen angenommen,
wobei sämtliche Gegenstimmen und Enthaltungen aus der SVP-Fraktion stammten, die
in dieser Sache ungewöhnlich gespalten auftrat. Der vom Ständerat aufgenommenen
Erhöhung des Verpflichtungskredits stimmte der Nationalrat mit 98 zu 92 Stimmen bei
einer Enthaltung zu, ebenso bestätigte die grosse Kammer die Streichung des Artikels
zur gestaffelten Auszahlung der Gelder mit 116 zu 76 Stimmen (keine Enthaltungen). In
der Gesamtabstimmung stimmte der Nationalrat mit 136 zu 51 Stimmen bei 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2017
NIKLAUS BIERI
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Enthaltungen der ständerätlichen Fassung zu. Am 16. Juni 2017 nahm der Nationalrat die
Vorlage in der Schlussabstimmung mit 149 zu 45 Stimmen bei 2 Enthaltungen an, wobei
erneut alle Gegenstimmen und Enthaltungen aus den Reihen der SVP stammten. Der
Ständerat stimmte in der Schlussabstimmung am selben Tag mit 43 zu 1 Stimme (keine
Enthaltungen) zu. 2

Strassenverkehr

Mit seiner Botschaft zum Ausbauschritt 2019 STEP Nationalstrassen unterbreitete der
Bundesrat im September 2018 dem Parlament drei Bundesbeschlüsse: Den
Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2020–2023 für Betrieb,
Unterhalt und Ausbau im Sinne von Anpassungen, den Bundesbeschluss über den
Ausbauschritt 2019 für die Nationalstrassen sowie den Bundesbeschluss über den
Verpflichtungskredit für grössere Vorhaben im Nationalstrassennetz, für den
Ausbauschritt 2019 und für die Planung von noch nicht beschlossenen Projekten.
Der Zahlungsrahmen für Betrieb und Unterhalt der Nationalstrassen für 2020-2023
beläuft sich in der Fassung des Bundesrates auf CHF 8.156 Mrd. Mit dem Ziel der
Kapazitätserweiterung beantragte der Bundesrat dem Parlament den Beschluss des
Ausbauschrittes 2019 aus dem Strategischen Entwicklungsprogramm (STEP)
Nationalstrassen. Für grössere Vorhaben (insbesondere für den Bau der zweiten Röhre
im Zuge der Sanierung des Gotthard-Strassentunnels), für die Finanzierung des
Ausbauschrittes 2019 sowie für die Planung noch nicht beschlossener Projekte
beantragt der Bundesrat einen Verpflichtungskredit von CHF 4.651 Mrd. Für den
Ausbauschritt 2019 sah der Bundesrat die Projekte Kapazitätserweiterung Crissier,
Bypass Luzern inkl. Ergänzung Süd (Kriens–Hergiswil) und Ausbau Nord
(Kapazitätserweiterung Rotsee–Buchrain), sowie die Umfahrung Le Locle vor.
Die KVF-NR stimmte den vorgesehenen Projekten zu, beschloss aber, weitere Vorhaben
in den Ausbauschritt 2019 aufzunehmen: Die Umfahrung La Chaux-de-Fonds und die
Umfahrung Näfels seien baureife Projekte, die bereits mit der Annahme des NAF
beschlossen worden seien und aus der Übernahme des sogenannten neuen
Netzbeschlusses resultierten. Eine Minderheit Töngi (gp, LU) und eine Minderheit
Grossen Jürg (glp, BE) wandten sich gegen die Projekte Crissier und den Bypass Luzern,
fanden jedoch auch im Rat keine Mehrheit. Kritik erwuchs dem Geschäft in der Debatte
im Nationalrat im März 2019 von linker und grüner Seite: «Ce dossier, c'est un peu
l'heure de vérité» befand etwa Lisa Mazzone (gp, GE) und meinte damit, was auch ihr
Vorredner Philipp Hadorn (sp, SO) schon ausgedrückt hatte – dass es angesichts des
Klimawandels nicht die richtige Lösung sei, Milliarden in den Ausbau des
Nationalstrassennetzes zu stecken. Mehrheiten der Fraktionen von SP, Grünen und
Grünliberalen stimmten dem Rückweisungsantrag Töngi zu, welcher jedoch mit 133 zu
53 Stimmen (bei einer Enthaltung) abgelehnt wurde.
Bei der Debatte des Ausbauschrittes 2019 wurden weitere Anträge beraten, etwa der
Antrag Ammann (cvp, SG) zur Aufnahme der Bodensee-Thurtal-Strasse in den
Ausbauschritt 2019, der Antrag Walliser (svp, ZH) für die Lückenschliessung in der
Zürcher-Oberland-Autobahn oder der Antrag Imark (svp, SO) für den
Muggenbergtunnel. Obschon alle drei Projekte noch keine Vorprüfung durchlaufen
haben, wie Bundesrätin Sommaruga betonte, nahm der Rat diese Anträge an und die
Projekte in den Ausbauschritt 2019 auf. Die Tatsache, dass die Kosten der
Lückenschliessung der Zürcher-Oberland-Autobahn (Antrag Walliser) noch unbestimmt
waren, führten bei der Abstimmung zur Lösung der Kostenbremse zu Verwirrung und
Heiterkeit: Es war nicht klar, wie hoch der Betrag nun eigentlich sein sollte, für den die
Kostenbremse gelockert würde. Auf Ordnungsantrag Glättli (gp, ZH) wurde die
Abstimmung zur Lockerung der Kostenbremse verschoben. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.2019
NIKLAUS BIERI

Eine Woche, nachdem die Debatte zu den Nationalstrassen 2020-2023 unterbrochen
worden war, nahm der Nationalrat das Geschäft wieder auf. Die grosse Kammer hatte
den Bundesbeschluss zum Ausbauschritt 2019 in ihrer ersten Sitzung um drei Projekte
ergänzt (Bodensee-Thurtal-Strasse, Zürcher-Oberland-Autobahn und
Muggenbergtunnel), konnte jedoch den Betrag für den Verpflichtungskredit nicht
festlegen, da die Kosten dieser Projekte noch nicht bekannt waren. Die Behandlung des
Bundesbeschlusses zum Verpflichtungskredit wurde deshalb ausgesetzt, das Geschäft
ging zurück an die Kommission. Die KVF-NR schlug vor, einen Verpflichtungskredit von
CHF 5,651 Mrd. zu beschliessen – der Bundesrat hatte eine Milliarde weniger
vorgesehen – und zudem einen Passus aufzunehmen, wonach dem Parlament ein
weiterer Verpflichtungskredit vorgelegt werde, sobald die Kosten der zusätzlich

BUNDESRATSGESCHÄFT
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aufgenommenen Projekte beziffert werden können.  
Bei der Fortsetzung der Debatte in der grossen Kammer wurde der
Kommissionsvorschlag unterschiedlich aufgenommen. Mitglieder der Grünen, der SP
und der GLP kritisierten in erster Linie den Umstand, dass drei Projekte in den
Ausbauschritt 2019 aufgenommen worden waren, deren Vorprüfung durch das ASTRA
noch nicht erfolgt war und die damit quasi auf einer «Überholspur unseriöser Art»
(Jürg Grossen) an anderen, von den Kantonen auf dem regulären Weg vorgebrachten
Projekten vorbeigeschleust würden. Jürg Grossen (glp, BE) zeigte sich «fassungslos»,
Michael Töngi (gp, LU) sprach von einem «Schlamassel», Philipp Hadorn (sp, SO) von
einem «Chaos» und von fehlendem finanzpolitischem Verantwortungsbewusstsein.
Voten zur Verteidigung der aufgenommen Projekte gab es keine, dafür wurde
Nationalrat Grossen mit kritischen Fragen zu seinem persönlichen Mobilitätsverhalten
bedacht. Bundesrätin Sommaruga drückte ihre Hoffnung aus, dass der Ständerat den
Ausbauschritt 2019 korrigieren werde, sie sei «zuversichtlich, dass wir zu unseren
bewährten Prozessen zurückkehren können».
Eine Mehrheit folgte der Kommission und nahm den Verpflichtungskredit in der Höhe
von CHF 5.651 Mrd. mit 131 gegen 48 Stimmen  (10 Enthaltungen) an. Für den Passus
eines weiteren Verpflichtungskredits betreffend die zusätzlichen Projekte stimmten
130, dagegen 55 Ratsmitglieder (4 Enthaltungen). In der Gesamtabstimmung wurde das
Geschäft mit 131 gegen 57 Stimmen (1 Enthaltung) angenommen und an den Ständerat
geschickt. 4

Eisenbahn

Die Neat-Aufsichtsdelegation erstattete dem Parlament im April 2016 Bericht über die
Oberaufsicht über den Bau der Neat im Jahre 2015. Im Bericht kam die
Aufsichtsdelegation zum Schluss, dass sich die Bau- und Finanzierungsrisiken erneut
verkleinert hätten, zudem seien die erwarteten Endkosten wie schon im Vorjahr erneut
gesunken. Thomas Müller (svp, SG) stellte als Präsident der Neat-Aufsichtsdelegation
(NAD) den Bericht im Juni 2016 im Nationalrat vor. Während Müller hauptsächlich über
die erwarteten Endkosten und die eben erfolgte Übergabe des Gotthardbasistunnels an
die SBB sprach, griff Philipp Hadorn (sp, SO) – notabene Vizepräsident der NAD – im
Namen der SP-Fraktion weitere Themen auf: Neben den Herausforderungen bezüglich
der Einhaltungen von Arbeitsbedingungen auf den Baustellen und einem Todesfall auf
dem Bau, nahm Hadorn Bezug auf eine Diskussion des Ratsbüros, welches eine
vorzeitige Einstellung der Neat-Aufsichtsdelegation erwog. Eine vorzeitige Einstellung
der Aufsicht sei kurzsichtig und zeuge nicht von grossem Sachverstand, kritisierte
Hadorn die Idee. Gerade in der Abschlussphase von Grossprojekten  sei die Aufsicht
besonders wichtig. 
Der Bericht wurde in beiden Kammern zur Kenntnis genommen. 5

BERICHT
DATUM: 15.06.2016
NIKLAUS BIERI

Der Bericht der Neat-Aufsichtsdelegation (NAD) zur Oberaufsicht über den Bau der
Neat im Jahre 2016 wurde dem Parlament im April 2017 unterbreitet. Die NAD würdigte
darin die zeitgerechte und erfolgreiche Inbetriebnahme des „längsten
Eisenbahntunnels der Welt” und dankte allen Beteiligten für den grossen Einsatz. Im
Bericht wurde auch festgehalten, dass sich die wegen eines Beschwerdeverfahrens zur
Vergabe der Bahntechnikhauptlose von Dezember 2019 auf Dezember 2020
verschobene Inbetriebnahme des Ceneri-Basistunnels weiter verzögern könnte. Die
Finanzierung der Neat sei durch den Neat-Gesamtkredit gesichert. Gegenüber dem
Vorjahr konnte die Prognose des Finanzierungsbedarfs um rund CHF 400 Mio. gesenkt
werden, bis Projektabschluss wurde per Ende 2016 mit einem Finanzierungsbedarf von
rund CHF 22.5 Mia. gerechnet. Seit dem 1. Januar 2016 wurde die Neat nicht mehr über
den Fonds für die Eisenbahn-Grossprojekte, sondern über den Bahninfrastrukturfonds
finanziert. 
Ständerat Föhn (svp, SZ) stellte im Ständerat im Juni 2017 neben den Fakten zum
Grossprojekt auch die Zukunft der Aufsicht vor: Die NAD habe „aus projektbezogenen
und organisatorischen Gründen” beschlossen, sich per Ende der laufenden
Legislaturperiode aufzulösen und ihre verbleibenden Aufgaben an die
Oberaufsichtsorgane Finanzkommission, Geschäftsprüfungskommission und
Finanzdelegation zu übertragen. Diese Gremien hätten den Entscheid der NAD
diskussionslos und ohne Gegenantrag zur Kenntnis genommen. 
Im Nationalrat, der den Bericht ebenfalls im Juni 2017 behandelte, wies Nationalrat
Hadorn (sp, SO) wie schon im Vorjahr, als die Auflösung der NAD bereits diskutiert
worden war, darauf hin, dass die Aufsicht weiterhin nötig sei. Zudem seien die vom

BERICHT
DATUM: 13.06.2017
NIKLAUS BIERI
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Ratsbüro erhofften Einsparungen durch die Auflösung der NAD illusorisch.
Beide Räte nahmen den Bericht zur Kenntnis. 6

Im Juni nahmen beide Parlamentskammern vom jährlichen Bericht der Neat-
Aufsichtsdelegation (NAD) Kenntnis. Für die Oberaufsicht über den Bau der Neat im
Jahre 2017 hielt Nationalrat Hadorn (sp, SO) in seinem Rat fest, dass die Arbeiten in der
Berichtsperiode wie erwartet vorangekommen seien, die prognostizierten Kosten stabil
seien und unter dem Neat-Gesamtkredit liegen würden und dass der Ceneri-
Basistunnel bis Dezember 2020 fertiggestellt werden könne. Der Finanzierungsbedarf
für die Neat sei per Ende 2017 bis zum Projektende unverändert auf rund CHF 22.6 Mrd.
veranschlagt worden, wobei die finanziellen Risiken als gering eingestuft würden.
Sowohl Nationalrat Hadorn in der grossen, als auch Ständerätin Häberli-Koller (cvp, TG)
in der kleinen Kammer wiesen darauf hin, dass es sich um den vorletzten Bericht der
NAD handle, da diese mit dem Ende der laufenden Legislatur ihre Tätigkeit einstelle.
Laut Ständerätin Häberli-Koller würden ab Ende 2019 bis zum definitiven Ende des
Projekts hauptsächlich die Finanzkommissionen die begleitende Oberaufsicht
wahrnehmen. 7

BERICHT
DATUM: 05.06.2018
NIKLAUS BIERI

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Zwei Tage nach dem Ständerat verhandelte auch der Nationalrat erneut über die
Verpflichtungskredite ab 2019 des Programms Agglomerationsverkehr. Nachdem der
Ständerat an der Differenz festgehalten hatte, beantragte auch die
Kommissionsmehrheit der KVF-NR Festhalten: Die umstrittene Umfahrung Oberburg
war  ursprünglich im Nationalrat auf Antrag der KVF-NR ins Programm aufgenommen
worden und die Kommissionsmehrheit sah keinen Grund, von ihrer Haltung abzurücken.
Ein Minderheitsantrag Hadorn (sp, SO) verlangte die Zustimmung zum Ständerat und
damit das Fallenlassen der Umfahrung Oberburg. Gestritten wurde im Plenum
hauptsächlich über den Baubeginn in Oberburg: Während Bundesrätin Sommaruga
betonte, dass der Bau auch bei Aufnahme ins Programm nicht vor 2022/2023 beginne,
vertrat Nationalrat Grunder (bdp, BE) die Ansicht, bei diesem Termin handle es sich um
die sichtbaren Bauarbeiten, die Vorarbeiten inklusive dem Bau der
Tunnelbohrmaschine würden sofort beginnen, weshalb eine Nicht-Aufnahme ins
Agglomerationsprogramm eben doch zu Verzögerungen führen würde. 
Obschon die Verkehrsministerin wie in bisher jeder Debatte zum Geschäft erneut die
Wichtigkeit der Gleichbehandlung aller Regionen beschwor und bei der Umfahrung
Oberburg eine Bevorzugung gegenüber Projekten in Schwyz, St. Gallen, Basel Stadt und
Genf ausmachte, stimmte der Nationalrat mit 131 gegen 56 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) auch dieses Mal für Festhalten. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.2019
NIKLAUS BIERI
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